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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.09.1970 

Geschäftszahl 

1237/68 

Rechtssatz 

Grundstücksverkäufe eines Realitätenvermittlers werden grundsätzlich nicht dem Bereich seiner privaten 
Tätigkeit zugerechnet, es sei denn, daß besondere Gründe hiefür vorlägen (Hinweis E 9.7.1965, 0028/65). 


